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N c » c s helvetisches T a g b l a t t.

Herausgegeben von Escher und Ußeri, Mihl, der gesezg. Räthe.

Band II. dteo. Lxxxix. Bern, den 26. Merz isoo. Germinal VIII.)

An die Abonnenten des helvet. Tagblattes.
G

Die wichtige Epoche des 7. Januars war die Ursache der gänzlichen Unterbrechung^ des
belvet. Tagdlattcs, dessen fehlende Numern nun noch die Abonnenten erhalten. An die Stelle
des Tagblatlcs trat mit jenem Tage das neue republikanische Blatt, das die Verhandlungen
der Regierung von jenem Tage ununterbrochen, wie bisher das Tagblatt, liefert. Täglich
erscheinen, wie bisher, 2 Numern im Formate des schweizerischen Nevudttkancrs. G-i Numern
kosten portofrei in der ganzen Schweiz herum 8 láv. cle Suisse. Man abonnirt sich in Bern
bei der Fucherischcn Zeitungs-Ervedicion, oder bei jedem nächstgclegenen Post-Bureau.

Da die noch fehlenden Numern des Tagblattes alle Verhandlungen der Ncaierung nicht fas-
sen werden, so soll ein Supplement von in eirca bis sio Numern nachgeliefert werben, auf
das man sich, wie beym revublikanischen Blatte, für s luv. abonnirt.

Gesezgebung.
Großer Rath, r â. November.

(Fortsce ung.)
Die Munizipalität von Villard Sevriauz, im

Canton Fryburg, die viel durch Uederschwem-
mungen gelitten fodert Unrerstützuna, oder Ent-
lassung von dem gezwungenen Anleihe».

Anderwerth fodert Mittheilung ans Di-
rckcvrlum.

Sccretan stimmt bei; doch will er erst über
die Ausnahme von einer Auflage zur Tagesord-
nung gehen.

Dieser leite Antrag wird angenommen.
Die Gemeinde von Billard Villargiroud macht

das gleiche Begehren, über welches der gleiche
Beschluß gesaßt wird.

Die Versammlung bildet sich in geheime
Sitzung.

Nach Wiedereröffnung der Sitzung erhält
Aug s bürg er für 6 Tage Urlaub.

Wydcr fodert, daß in Rüksicht der Betrei-
bvngsarc im Canton Luzern in « Tagen ein
Gutachten vorgelegt werde.

Lüscher verspricht auf Montag ein Gut-
achten.

Senat, 1^. Nov.
Präsident: Lürhl v. Langn.

Der Beschluß wird verlesen, der verordnet, die
verloren gegangenen Dekrete und Gesetze sollen
von der Kanzlei des großen Raths von neuem
ausgefertigt, und durch den gesczlichen Weg an
ihre Behörde abgeliefert werden; die Akten, welche

' von Crass,er bei Nwn/von abwesenden Mitgliedern unterzeichnet waren,
n»,

lcmcn Antheil am Gemeind-sollen von den dcrmaligen Präsidenten und Se-
gut, dessen er wegen jcmcr Abwesenheit beraubt ' ' '
wurde. ^Auf die Richterlielzkcit der Sache begründet,
seht man zur Tagesordnung.

' '

kretärs beider Räthe und dcs Direktoriums unter-
schrieben werden.

Usteri räth zur Annahme.
Zäslin spricht ebenfalls für die Annahme.
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Kubli ärgert sich über die Nachläßigkeit, die
dieser Beschluß veranlaßt; er will den Beschluß

zwar annehmen, aber zugleich untersuchen, wer
an dieser Unordnung Schuld sey; er verlangt
dazu eine Commission.

Meyer v. Ar. ist gleicher Meynung; um
Ordnung zu erhalten, reicht die Annahme dieses

Beschlusses nicht hin; dazu wäre eine Revision
unsrer Gesetze und Entfernung aller Undeutlich-
keilen uud Widersprüche aus denselben noth-
wendig.

Der Beschluß wird angenommen.
Die von Kubli vorgeschlagene Commission wird

beschlossen; sie besteht aus den BB. Ufteri,
Muret und Kubli.

Der Unterschreibet Heidegger verlangt seine

Entlassung, um eine Ofsizicrstelle in den stehen-
den helvetischen Trupven anzunehmen.

Lüthi v. Sol. Heidegger lat unter unsern
Schreiber» am besten gearbeitet; ich gebe ihm
seine Entlassung, aber ungern — und trage
darauf an > daß es unter Bezeugung der Zufrie-
dcnheit des Senats mit seine» Diensten geschehen

sey; ferner verlange ich, daß dieser Pla;, so wie
der Schnell's — und auch jener des Oberschrei-
bers Laharpc, wenn, wie es sehr zu wünschen
ist, er mcht auf seinen Posten zurükkchrt, durch
die öffentlichen Blätter als lcdig ausgeschrieben
werde.

Die ehrenvolle Entlassung des B. Heidegger
wird angenommen.

Meyer v. Ar. will das Bureau verpachten,
an jemand, der alsdann für Alles gut stehen

müßte; er verlangt Nükwcisung dieses Antrags
au die Commimon.

Záslin. Wir haben ein gesezlichcs Regle-
ment hie. über.

Es wird beschloss«: die Saalmspcktorcn sollen
die lcdig gewordene Stelle in den öffentlichen
Blättern bekannt machen.

Lüthard möchte Heidegger» einladen, bis
zu seiner Ersetzung seine stelle nicht zu verlassen.

Der B. Peter Ignaz von Tlüe. neuer-
wahltcs Mitglied des Cartons Waldstättcn m
den Senat, legt seine Vollmachten vor, welche
richtig befunden werden. Er nimmt Pla; im
Senat, und erkält den Vrutcrkuß vom P.ä-
stdentcn.

S cher er erhält Urlaub sich 5 Wochen. Ex
verlangt für Rogg für s Wochen Urlaub.

Stapfer widersezt sich, da Rogg mehr als
6 Monate schon Urlaub genoß.

Man geht zur Tagesordnung über Rogzs
Begehren.

Lüthard möchte die Urlaube der Versamm.

lung regularisircn, und dazu eine Cominisio«
ernennen lassen.

Craucr glaubt, daS werde kaum möglich

«eyn, da die Beweggründe für Urlaube sich nicht

regularisircn lassen. «
Zulauf begehrt für 2 Monate Urlaub, der

ihm gestattet wird.
Va «cher will über Lüthard's Antrag M

Tagesordnung schreiten.

Kudli untcrsiüzr hingegen diesen Antrag.
Die Commission wird beschlossen; sie besteht

ausdcnBB.Lüthard, Kubli und Stapfer,
und soll in « Tagen berichten.

In geschlossener Sitzung verweist der Senat

einen Beschluß des großen Raths au cine Com«

misston.

Am 16. Nov. war keine Sitzung im gr. Rathe.

Senat, i6. Nov.
Präsident: Lüthi v. Langn.

Zäslin, im Namen einer Commission,

zur Verwerfung des Beschlusses über d>e muu

wischen Einquartierungen.
j Der Bericht wird für Z Tage auf den >arw
ueiluch gelegt.

Der Beschluß wird verlesen, der bie '

bung des unterm' 5. Vrachmonat beieMw'
Darleihens der Gemeinden und EoryoraNoncn -

trifft. Er wird einer Commission »begeben,
in u Tagen beuchten soll; sie besteht ans o

'BB. Zioglcr. Lang uud PeNolaz. ^Der Beschluß wird verleim, der die v>-n

Wahlversammlungen der Cantone Aargaw
Zrybmg, Lnzcrn, Oberland und Wald!'
genossene Wahlen für gültig erklärt. ^ in

Er werd einer Commission übergeben,
» Tagen berichten soll; sie besieht ars te

Devevcy, Rahn und Mnnger.
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Der Unterschrciber Schnell begehrt seine

Entlassung, um eine Offiziersstelle in den helve-
tischen Truppen anzunehmen.

Zäslin räth, dem B. Schnell ehrenvolle
Entlassung zu ertheilen

Cartier fodcrk nähere Untersuchung dieses

Gegenstandes durch eine Commission.
Wyder folgt weitläufig.
Schlumps nnöchte in Rüksicht der bevor-

stehenden Eintheilung Helvetiens zur Tagesord«

werden.

Am <7. November war keine Sitzung in beiden
Räthen.

Der Antrag wird angenommen. — Die Stelle! nung gehen- ^soll von den Saal-Inspektoren ausgeschrieben Billeter will dieses ganze Geschäft dem Di-
rektorium zuweisen.

Diese Bittschrift wird einer, ans den BB-
Schiker, Stokar, Ulmann, Zihlman»
und Hirth bestehenden Commission zugewiesen.

Billeter, im Namen einer Commission,
legt abermals ein neues Gutachten vor über, die

Verkauftingsart der Nationalster, in welchem
folgender H des frühern Beschlusses abgeändert ist.

j. tZ. Längstens einen Monat nach geschehe-
ncm Kauf soll der Käuftr gehalten seyn, wenig-«m

Großer Rath, i8. November.
Präsident: Koch.

Drei Pfarrer vom Distrikt Höchstetten
Canton Bern, sodern Beibehaltung der Prämi-
zen, indem dieselben keine Feodallasten sind.

An der werth soderl Verweisung an die be-
stehende Commission, um in o Tagen ein Gut-
achten vorzulegen, und steht übrigens in den
Grundsätzen dieser Bittschrift.

Leg ler verspricht ehestens von der Commis-
fion ein Gutachten, welches Anderwerths Wün-
schen entsprechen wird.

Schlumpf folgt, und will die Prämizen
abkäuffich erklären.

Cartier und Oesch stimmen Anderwerth
bei, dessen Antrag angenommen wird.

Verschiedene Bürger von Luzern klagen über
eine Verordnung der Vcrwattungskammcr, deren
zufolge die Bürger ihren Vermögenszustand um-
ständlich mit Anzeige ihres Aktiv- und Passiv-
Zustandes angeben sollen; sie fürchten hievon
Nachtheil für ihren Kredit.

Cartier findet die Verordnung der Verwal-

stenS einen Vierthcil der Kaufsumme baar zu
bezahlen; für die Restan; aber ist der Käufer
verpflichtet, annehmliche Bürgschaft zu leisten,
und bis zu gänzlicher Abzahlung der Kaufsumme
sollen die verkauften Güter der Nation zu unter-
pfändlicher Sicherheit dienen.

§ 2. Secrctan will nicht Anzeige des mitt-
lern Ertrags der Verpachtung, sondern des Er-
crags überhaupt vom Direktorium abfedern.

Custor stimmt Secrctan bei; doch will er,
statt das Wort Verpachtung durchzustreichen, dem-
selben noch beifügen, daß der Ertrag der lezten

Iahren auch angezeigt werden soll.
Bill et er stimmt Secrctan bei, dessen An-

trag angenommen wird.
§ 13. Jomini wünscht, daß diesem § noch

ein neuer § vorgcsezt werde, welcher bestimme,
daß erst nach der dritten Steigerung das Rcsul-
tat derselben mit den Bemeikungen der Verwal-
lnngskammcr und des Direktoriums darüber den

tungskammer sehr zwekmäsiig; sodcrt abcr nähere Räthen mitgetheilt werte.
Untersuchung derselben durch cine Commissions Dieser Veisaz -Paragraph wird angenommen..Die Vollziehung nmrcr Gesetze iss Andcrwerlh glaubt, es sey durchaus UN-

Î, î es um cmc zwekmäsiig, die Zahlungsart allgemein geftz ich
' also welsen wir.zu bestimmen, indem diese dem angenbliklichen

â- î, Direrlorlum zu. Bedürfniß des Staats und den Lokalverhältnissen
Dieser lczte Antrag wird angenommen. - v >
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Bedürfnisse befriedigen zu rönnen, zu erhalten,
beträchtlichen Nachlaß an ter Verkaufst! in me ge-
statten, weiches für das Interesse des Staats
auuerst u.achchcstig werden könnte. Auch hätte
diestr H nach einen sehr nachthciligen Einfluß
auf die Privatgüter, welche dann nicht leicht
um andere Zahlungsbedingungen veräusscrt wer-
den könnten, als für die geftzlich bestimmten;
folglich ist unter allen Gesichtspunkten dieser §

unzwekmäßig, und er federt, daß hierüber die
Versammlung bei ihren frühern Beschlüssen bleibe.

Secretan kann Anderwcrths Bedenklichêci-
ten nicht beistimmen, indem wir doch trachten
müssen, uns hierüber mit dem Senat zu vereinn
gen, und der Arme, der im Fall ist, Hinterlage
für den ganzen Verkauf zu geben, auch leicht
den vierten Theil des Ganzen zu entlehnen erhält,
und also nickt vom Kauf ausgeschlossen wird;
er null also den § annehmen, doch dem Direk-
torium überlassen, auch noch stärkere baare End
richtung vom Käufer abzufedern, wenn es die
Umstände erheischen.

Gmür will, daß bestimmt nur der 'vierte
Theil der Verkaufnimme baar abgefedert werden
könne, weil das Direktorium sonst freye Hand

genwärtige Freiheit schon wieder ihrer Auflöst,».,
nahe zu seyn? "

B. Untcrstatthalter Buochmann, von Hoch-
dorf, schildert in einer populären Sprache die

alten Echweizersttten und die jetzigen; — die
reinen Absichten der ersten Freiheilsstifter, und
die eigennützigen Absichten oder die verstellte Frei-
heitsliebe so vieler, die an der jetzigen Freiheit
arbeiten. Er dekt mit Freimüthigkeit die be-

kannten Uebel auf, welche das Mißvergnügen
des Volks nicht eben mit der Constitution allein,
sondern mit der Anwendung derselben erwarten
mußten-

Hierauf hält B.. Bart h es, helvetischer Bür-

gcr, init Bewilligung der Gesellschaft über die

nämliche Frage eine weitläufige Vorlesung m

französischer Sprache, welche seither im Druck

erschien, und bei Meyer und Comp. in LllM
zu finden ist. (Vcrgl. N. revubl. BI. St.)

V. Barthes wird hierauf von her Gesell-

schaft «einmüthig als Mitglied angenommen.
Der V. Negicrungsstatthalter Rüttiman«

liest der Gesellschaft das Schreiben der Voll-

ziehungsgewalt von Bern über die Begebenheit
hätte, durch härtere Bedingungen arme Bürgendes 7. Ienners und sein Antwortschreiben daraus

vom Kauf abzuschrecken.

Herzog v. Ess. Es ist nothwendig, Bedin
gungen z» tresse», durch die der Staat vor der
Gefahr gesichert werde, Verkäufe zu treffen, durch
die ihm die Güter nach einigen Jahren ganz aus-

genuzt und verdorben wieder znrükfallen könnten.
Er stimmt zum Gutachten, mit der von Secre-
lau berührten Verbesserung.

Lacoste stimmt Hen'g bei, und glaubt, es

sey den Armen keine Diensterwcifting,
Mnen der Ankauf der Natiovalgüste zu sehr er-
leichtert w rde. Der § wird mit Sccrctans Ver-
besscrnngsuntrag angenommen. (D,c Forts folgt.)

vor. Beide werden mit Theilnahme angehört,

und mit Beifallklatschen aufgenommen.

Neun und vierzigste Sitzung, k"»
as. Ienn er.

des

den

Litterarische Gesellschaft
Cantons Luzern.

Acht und vierzigste Sitzung,
Jeûner isoo.

Piäsidcnt: Cran er.

„ Warum hat die Freiheit der Teile Iahrhnn-
reute lang gedauert, und warum scheint die ge-

' Präsident: Crauer.
Die Gesellschaft hört einen treflichcn Rapport

!vcs B. Prof. Estcrmanns, über vie

lung des Armenweseiis in Helvecien, im NaUM
der Armen- und Handwerks - Commission. fU
er zu weitläufig ist, um einen Auszug zu leide,,

so bemerkt man, baß er wahrscheinlich z» fe„>

^eit dein Publlkum durch den Druck werde o

kamst gemacht werden.

Für die nächste Sitzung giebt B. Unterst»^
batter Keller der Geftllfchast die intcrma >

Frage: Welches sind die Ursacheu ^
herrschenden Zwietracht Zwisssr'^ ^
Staate und Landbürgern; wie ro

sie gehoben, und das gute -
ständniß wieder hergestellt werden«

Einver-
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